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Die Schweiz
im Dornröschenschlaf

Im naiven Glauben an den ewigen Frie-
den haben die westeuropäischen Län-
der nach demMauerfall ihre sicherheits-
politischen Mittel und Strukturen mas-
siv reduziert.

Auch die Schweiz hat im Zuge die-
ses unseligen Mainstreams in mehre-
ren «Reformschritten» ihre Armee und
den Zivilschutz derart geschwächt, dass
die in der Bundesverfassung stipulier-
ten Hauptaufträge «Kriegsverhinde-
rung» und «Landesverteidigung» nicht
mehr glaubwürdig erfüllt werden kön-
nen («Es droht Krieg, aber die Schweiz
schaut nicht hin», NZZ 22. 1. 22).

Dass die Schweiz derzeit mehr Geld
für Krankenkassenprämienverbilligun-
gen ausgibt als für die Landesverteidi-
gung, spricht Bände.Auch die bei jedem
Abbauschritt als Kompensation abge-
gebenen Versprechen, pro Modernisie-
rung undVollausrüstung sowie Stärkung
der Feuerkraft und der Mobilität, wur-
den nie realisiert.

Zudem wurde die 2013 vom Schwei-
zer Stimmvolk mit über 73 Prozent be-
kräftigteWehrpflicht nachträglich durch
die Einführung des Quasi-Rechts der
Wahl zwischen Wehr- und Zivildienst
in krasser Missachtung desVolkswillens
und der Bundesverfassung ausgehebelt.

Durch die massive Modernisierung
und Aufrüstung der russischen Streit-
kräfte, verbunden mit erpresserischen
und aggressiven Muskelspielen und
Hegemoniebestrebungen Putins, ist die
Kriegsgefahr in Europa akuter denn je.
Deshalb sind jetzt Taten gefragt. Politik,
VBS und Armeeführung sind aufgefor-
dert, subito aus dem sicherheitspoliti-
schen Dornröschenschlaf aufzuwachen,
den immer wieder kolportiertenArmee-
aufwuchs nun zu starten und die bis dato
nicht eingehaltenen Versprechen end-
lich einzulösen. Denn bekanntlich wird
bestraft, wer zu spät kommt.

Willy Gerber, Balgach

«Die Verzweiflung bei
den Eltern ist gross»

Die Co-Leiterin des Elternnotrufs in
Zürich sagt im Interview mit der NZZ
(28. 1. 22): «Viele [Eltern] leiden zu-
sätzlich unter der Überlastung der Be-
ratungsstellen und Institutionen in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie.»

Diese Überlastung, die in der ganzen
Schweiz spürbar ist, kommt zu einem
grossen Teil daher, dass schon vor der
Corona-Pandemie die Kapazitäten zur
Behandlung von psychisch kranken
Kindern und Jugendlichen ungenügend
waren.

Ich arbeite seit über 30 Jahren in
der Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie, davon 25 Jahre in eige-
ner Praxis. In dieser langen Zeit waren
Phasen, in denen Patienten und ihre
Eltern rasch einen Behandlungsplatz
fanden, selten.

Längere Wartezeiten für stationäre
Aufenthalte, aber auch für ambulante

Behandlungen, waren sogar bei schwer
beeinträchtigten Kindern und Jugend-
lichen, die beispielsweise nicht mehr in
die Schule gehen oder arbeiten konnten,
die Regel.

Ähnliche Wartezeiten für Behand-
lungen körperlich erkrankter Minder-
jähriger hätten längst zu einemAufruhr
geführt. Bei psychischen Erkrankungen
denken leider noch viele, auch Perso-
nen in Verantwortung, es gehe um «Be-
findlichkeitsstörungen», unfähige Eltern
oder freche und faule Jugendliche, an-
statt zur Kenntnis zu nehmen, dass min-
destens 10 Prozent der Kinder und
Jugendlichen in der Schweiz psychisch
schwer beeinträchtigt sind und weitere
10 bis 20 Prozent zumindestAnrecht auf
eine kurze Behandlung hätten.

Die Pandemie hat den Mangel an
Behandlungsplätzen weiter verschärft.
Aber auch wenn sie hoffentlich bald
überwunden sein wird, müssen die An-
gebote in der Kinder- und Jugendpsych-
iatrie und Psychotherapie auf allen Ebe-
nen (stationär,Tageskliniken, ambulant)
deutlich ausgebaut und die Bedingun-
gen vor allem für ärztliche Fachleute
verbessert werden, so dass es wieder
attraktiv ist, sich auf dieses Gebiet zu
spezialisieren.

Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel,
Fachärztin FMH für Kinder- und

Jugendpsychiatrie und Psychotherapie,
Uzwil

Rettet uns der Staat
vor Übergewicht?

Besten Dank für Ihren informativen
Artikel «Kann uns der Staat vor Über-
gewicht retten?» (NZZ 28. 1. 22). Als
Präsident von Rebalance, dem gröss-
ten Klub ehemals Übergewichtiger in
der Schweiz (13 000 Mitglieder), weiss
ich aus Erfahrung, dass eine nachhal-
tige Umstellung auf gesündere Ess-
gewohnheiten durch staatliche Preis-
interventionen nicht funktioniert, da
die Nachfrage zu wenig auf Preisver-
änderungen reagiert (= unelastische
Nachfrage).

Für Leute, die ihr Gewicht reduzieren
wollen (48 Prozent der erwachsenen Be-
völkerung in der Schweiz, Quelle: Bun-
desamt für Statistik), wäre ein Ampel-
system (Grün zum Frühstück,Gelb zum
Zmittag, Blau zum Znacht) viel nütz-
licher/wirksamer. Dabei werden fett-
ärmere Produkte grundsätzlich besser
bewertet (ausser Fischfett) und abends
die kohlenhydratärmeren Lebensmittel
präferiert.

80 Prozent unserer Mitglieder haben
mit dieser Ernährungsumstellung Er-
folg, was viel höher ist als die durch-
schnittlichen Langzeit-Erfolgsraten
von Diäten (8 Prozent). Solange es die-
ses Ampelsystem aber nicht gibt, bleibt
Interessierten nichts anderes übrig, als
sich über kostenfreie Rezepte-News-
letter wie denjenigen auf rebalance-
group.ch über geeignete Mahlzeiten zu
informieren.EinAmpelsystem wäre viel
bequemer, einfacher und somit wirksa-
mer.Das sollten die grossen Retailer auf
freiwilliger Basis einführen.

Willy Bischofberger, Küsnacht

Ein Bürgerrat
für die Schweiz?

Dem Gastkommentator Beat Hotz-
Hart folgend ist die Schweiz mit einem
Maximum an politischer Partizipation
und Einflussnahme ausgestattet (NZZ
24. 1. 22). Die Einführung eines Bürger-
rates wäre denn seiner Meinung nach
nicht nur überflüssig, sondern schädlich.
Dies würde zu einer weiteren Kompli-
zierung und zu einer Effizienzminde-
rung führen.

Als Ideal schwebt ihm die Regierung
von Singapur vor – «Demokratie wird
nicht als Selbstzweck gesehen und zele-
briert». Technokratie statt Demokratie?
Das «Maximum an politischer Partizipa-
tion» zeichnet sich in der Schweiz da-
durch aus, dass ein Drittel bis die Hälfte
der Bevölkerung – vornehmlich die Ein-
kommensschwächeren – weder an Ab-
stimmungen noch an Wahlen regel-
mässig teilnimmt.

Das können Bürgerräte ausgleichen,
jedoch nur dann, wenn sie zufällig aus
der Gesamtbevölkerung ausgewählt
werden. Diese Bürgerräte geben Men-
schen eine Stimme, die sonst der Poli-
tik fernstehen. Im Bürgerrat muss sich
die Top-Managerin mit der Verkäufe-
rin verständigen. Freilich führt das zu
einer Komplizierung. Die Top-Mana-
gerin muss Probleme zur Kenntnis neh-
men, an die sie vorher nicht einmal ge-
dacht hat. Es mindert die Effizienz im
Hinblick auf die Interessen, die sie für
relevant hält.

Genau das aber zeichnet die Demo-
kratie gegenüber der Technokratie aus.
Aristoteles hat schon vor mehr als 2300
Jahren die Ansicht vertreten, dass nur
per Los gewählte Bürgerräte wirklich
demokratisch sind.

Margit Osterloh, Zürich
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Wir danken allen Einsenderinnen
und Einsendern von Leserbriefen
und bitten umVerständnis dafür,
dass wir über nicht veröffentlichte
Beiträge keine Korrespondenz
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Medienpaket und
Wirtschaftsfreiheit
Gastkommentar
von PAUL RICHLI und MARC M. WINISTÖRFER

DasMedienpaket, über das am 13. Februar 2022 abgestimmt wird,
war aus Gründen der Komplexität und der aufgeworfenen Rechts-
fragen schon für den Bundesrat in seiner Botschaft ein «grosser
Brocken». Im Folgenden wird ein Teilaspekt angesprochen, näm-
lich die Frage, ob es mit der Wirtschaftsfreiheit vereinbar ist, die
Gratis-Online-Medien von der direkten Förderung auszuschlies-
sen. Für denAusschluss der direkten Förderung der Gratis-Online-
Medien wurden in der Botschaft des Bundesrats und in den Räten
insbesondere die folgendenArgumente angeführt:

(1) Bei der indirekten Presseförderung durch Beiträge für die
Verteilung würden auch die Gratiszeitungen nicht eingeschlos-
sen. Der Einschluss der Online-Medien wäre daher eine Abwei-
chung von der bisherigen Regelungskonzeption. (2) Mit der Be-
schränkung werde ein Anreiz gesetzt,Angebote so aufzubereiten,
dass das Publikum bereit sei, dafür zu bezahlen. Die Finanzierung
von Medien durch das Publikum garantiere eine breite Abstüt-
zung, was zur Unabhängigkeit dieser Medien beitrage. (3) Hinter
den Gratismedien stecke ein anderes Geschäftsmodell: Es setze
auf Reichweite und somit auf Werbefinanzierung. Weil die För-
derung auf demokratierelevante Angebote mit Publikumsfinan-
zierung abziele, könnten sich Gratismedien mit ihren Inhalten
anders positionieren und Reichweite sowieWerbeeinnahmen stei-
gern. (4) Bezahl-Online-Medien würden ein qualitativ höher ste-
hendes Niveau aufweisen als Gratis-Online-Medien. Die in Arti-
kel 27 Absatz 1 BV verankerte Wirtschaftsfreiheit gilt ganz allge-
mein auch für Medienangebote. Dieses Grundrecht verlangt von
den Wirtschaftssubjekten nicht, dass sie nur Angebote gegen Be-
zahlung machen dürfen. Gratisangebote sind heute z. B. im On-
line-Bereich denn auch ein weitverbreitetes Geschäftsmodell. Sie
sind weiter auch aufgrund der Gesetzgebung nicht verboten, es
wäre denn, sie widersprächen wettbewerbsrechtlichen Imperati-
ven. Solches ist gegen Gratis-Online-Medien bisher aber nicht gel-
tend gemacht worden.

Die Wirtschaftsfreiheit kann unter bestimmten Voraussetzun-
gen wie andere Grundrechte beschränkt werden. Diese Thematik
ist hier aber nicht aufzugreifen, weil die im Bundesgesetz über die
Förderung von Online-Medien vorgesehene Förderung der Be-
zahl-Online-Medien dieWirtschaftsfreiheit derAnbieter von Gra-
tis-Online-Medien nicht unmittelbar beschränkt. Es gibt aus der
Wirtschaftsfreiheit sodann auch keinen Rechtsanspruch auf staat-
liche Förderung.

Wird aber in einemWirtschaftszweig eine staatliche Förderung
eingeführt, so stellt sich sofort die Frage nach der rechtsgleichen
Behandlung der direkten Konkurrenten und vor allem nach der
Vermeidung vonWettbewerbsverzerrungen.

Eine Rechtfertigung für die Ungleichbehandlung bzw. Wett-
bewerbsverzerrung könnte erwogen werden, wenn prinzipiell
medienpolitisch begründete öffentliche Interessen für eine unter-
schiedliche Behandlung sprächen. Solche Interessen sind indessen
kaum in Sicht, wenn man die vorgetragenen Argumente für den
Ausschluss veranschlagt.

Insbesondere ist die «breiteAbstützung» auf die (Mit-)Finanzie-
rung durch die Leserschaft kein empirisch nachgewiesener Unter-
schied, ebenso wenig das «andere Geschäftsmodell» mit Abstüt-
zung auf «Reichweite und somit aufWerbefinanzierung».Entschei-
dend ist allein, dass Gratis-Online-Medien einen substanziellen
redaktionellenTeil führen, der mit demjenigen von Bezahl-Online-
Medien vergleichbar ist. Dass per saldo eine grössere Abhängig-
keit der Gratis-Online-Medien von einzelnen grossen Geldgebern
und von Inserentinnen und Inserenten bestehen könnte, ist eben-
falls nicht nachgewiesen.

Ist keine medienpolitisch überzeugende Begründung für den
Ausschluss von Gratis-Online-Medien in Sicht, so muss derenAus-
schluss aus der Förderung verfassungsrechtlich als höchst fragwür-
dig beurteilt werden.

Paul Richli ist em. Professor für öffentliches Recht an der Universität Luzern;
Marc M. Winistörfer ist ständiger Lehr- und Forschungsbeauftragter am
Institut für Wirtschaft und Regulierung der Universität Luzern.

www.spitex.ch
0842 80 40 20

ANZEIGE


